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Landkreis Börde
Der Landrat

Hinweis auf die Bekanntmachung der Sitzung des Kreistages am 15.05.2024

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass die Bekanntmachung der Sitzung des Kreis-
tages am 15.05.2024 auf der Internetseite des Landkreises Börde unter: https://www.
landkreis-boerde.de/landkreis/kreispolitik/amtsblatt-bekanntmachungen/bekanntma-
chungen mit Bereitstellungsdatum vom 07.05.2024 veröffentlicht wurde.

Haldensleben, 07.05.2024

gez. M. Stichnoth
Landrat

Landkreis Börde
Der Landrat

Hinweis	auf	die	Öffentliche	Bekanntmachung	der	Unteren	Wasserbehörde	(Land-
kreis	Börde)	 gemäß	§	 4	 IZÜV	 i.	V.	m.	 §	 10	Abs.	 6	BImSchG	 sowie	 §	 16	der	 9.	
BImSchV	zum	wasserrechtlichen	Erlaubnisverfahren	„Versickerung	von	anfallen-
den	Niederschlagswasser	und	Bauwassers	über	die	dafür	vorgesehenen	Versicke-
rungsbecken	und	Einleitung	von	Niederschlagswasser	sowie	Bauwasser	in	die	Vor-
flut“	Erteilung	einer	wasserrechtlichen	Erlaubnis	zur	Einleitung	von	gereinigtem	
Niederschlagswasser	und	Bauwassers	in	das	Grundwasser	und	den	Seerennengra-
ben	gemäß	§§	8,	9	und	10	WHG	i.	V.	m.	§	2	IZÜV“

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass die Öffentliche Bekanntmachung der Unteren 
Wasserbehörde (Landkreis Börde) gemäß § 4 IZÜV i. V. m. § 10 Abs. 6 BImSchG sowie 
§ 16 der 9. BImSchV zum wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren „Versickerung von an-
fallenden Niederschlagswasser und Bauwassers über die dafür vorgesehenen Versicke-
rungsbecken und Einleitung von Niederschlagswasser sowie Bauwasser in die Vorflut“ 
Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Einleitung von gereinigtem Nieder-
schlagswasser und Bauwassers in das Grundwasser und den Seerennengraben gemäß §§ 
8, 9 und 10 WHG i. V. m. § 2 IZÜV“ auf der Internetseite des Landkreises Börde unter: 
https://www.landkreis-boerde.de/landkreis/kreispolitik/amtsblatt-bekanntmachungen/
bekanntmachungen mit Bereitstellungsdatum vom 07.05.2024 veröffentlicht wurde.

Haldensleben, 07.05.2024

gez. M. Stichnoth
Landrat

Verbandsgemeinde Flechtingen
Der Verbandsgemeindebürgermeister

Hinweis	auf	die	Bekanntmachung	über	das	Recht	auf	Einsichtnahme	in	das	Wäh-
lerverzeichnis	und	die	Erteilung	von	Wahlscheinen	für	die	Europa-	und	Kommu-

nalwahlen	am	09.	Juni	2024

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass die Bekanntmachung über	das	Recht	auf	Ein-
sichtnahme	in	das	Wählerverzeichnis	und	die	Erteilung	von	Wahlscheinen	für	die	
Europa-	und	Kommunalwahlen	am	09.	Juni	2024

auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Flechtingen www.vg-flechtingen.de unter 
der Rubrik „Bekanntmachungen“ am 11.05.2024 veröffentlicht wird. 

Flechtingen, den 25.04.2024

T. Krümmling
Verbandsgemeindebürgermeister 

Verbandsgemeinde Obere Aller
Der Gemeindewahlleiter 

Hinweis	auf	die	Bekanntmachung	über	das	Recht	auf	die	Einsichtnahme	 in	die	
Wählerverzeichnisse	 und	die	Erteilung	 von	Wahlscheinen	 zur	Wahl	 zum	Euro-
päischen	Parlament	(Europawahl)	und	zu	den	Kommunalwahlen	am	09.06.2024

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass die öffentliche Bekanntmachung über das Recht 
auf die Einsichtnahme in die Wählerverzeichnisse und die Erteilung von Wahlscheinen 
zur Wahl zum Europäischen Parlament (Europawahl) und zu den Kommunalwahlen am 
09.06.2024 auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Obere Aller unter https:\\www.
obere-aller.de/Bürgerservice & Verwaltung/Amtliche Bekanntmachungen/Wahlen ver-
öffentlicht wurden.

Eilsleben, den 08.05.2024

gez. Treu
Gemeindewahlleiter

Trink- und Abwasserverband Börde

 
Hinweis auf die Bekanntmachung der

6.	Änderungssatzung	der	Verbandssatzung

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass die Bekanntmachung der 6. Änderungssatzung 
der Verbandssatzung auf der Internetseite des TAV Börde unter www.tav-boerde.de 
unter der Rubrik „Amtsblatt“ veröffentlicht wurde.

Oschersleben, 29.04.2024

gez. Zielske
Verbandsgeschäftsführerin
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